






UA/St 

Gegenstand: Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren Nr. 24 „Bereich 
Leuschnerstraße/Schwindstraße und Bebauungsplan Nr. 4/16 „Wohn- und 
Geschäftspark Leuschnerstraße“ 
 

Vorgang: E-Mail PL vom 22.08.2016 

I. Zu dem oben näher bezeichneten Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren Nr. 24 und 
dem Bebauungsplanfahren Nr. 4/16 wird seitens UA wie folgt Stellung genommen: 

Immissionsschutz 

Die schalltechnische Untersuchung des Ing.-Büros IBAS vom 14.01.2015 (Bericht Nr. 
15.8552-b01) zeigt, dass die Situation im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen durch 
die Fa. ebu Umformtechnik GmbH offensichtlich weitgehend unkritisch ist. Demnach ist 
wohl nicht damit zu rechnen, dass sich der Gewerbebetrieb störend auf die neue 
Wohnbebauung auswirkt. Es ist davon auszugehen, dass die einschlägigen Richtwerte im 
Bereich der Wohnbebauung nicht überschritten werden. 

Naturschutz 

Aus Naturschutzsicht wird die lockere Bebauung des bisher vollständig versiegelten 
Gebietes begrüßt. Ebenso ist die Vorgabe die Flachdächer extensiv zu begrünen für den 
Regenrückhalt und das Kleinklima sehr von Vorteil. Es wird vorgeschlagen die extensive 
Begrünung auch auf die Garagendächer auszudehnen. 

Bei der festgeschriebenen Erdüberdeckung von 80 cm bei Tiefgaragen ist eine 
hochwertige Begrünung möglich. 

Wasserrecht 

Gemäß dem Bericht „Boden- und Bausubstanzuntersuchungen“ des IB Dr. G. Pedall 
wurde in keinem der Aufschlüsse Grundwasser angetroffen, so dass wasserrechtliche 
Belange nicht berührt sein dürften. 

Bodenschutzrecht 

Durch die Boden- und Bausubstanzuntersuchungen wurden verschiedene 
Bodenverunreinigungen lokalisiert, bei denen teilweise der Stufe-2-Wert des LfW 
Merkblattes 3.8/1 erheblich überschritten wird. Es liegt somit ein erhebliches 
Gefährdungspotential für die Wirkungspfade Boden – Mensch und Boden - Nutzpflanze 
vor.  

Diese Bodenverunreinigungen, insbesondere die Schwarzdecken und Auffüllungen, sind 
unter abfallrechtlichen Gesichtspunkten zu entfernen und einer ordnungsgemäßen 
Verwertung zuzuführen. Aufgrund der teilweise hohen Schadstoffwerten, wird eine 
fachgutachterliche Begleitung der anstehenden Baumaßnahme dringendst angeraten. 

II. R 3 mit der Bitte um Kenntnisnahme 

III. R 4/PL 

 Bayreuth, den 21.09.2016      UA:   
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Standort 
Jahnstraße 4 
95030 Hof 

Telefon / Telefax 
+49 9281 891-0 
+49 9281 891-100 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-ho.bayern.de 

www.wwa-ho.bayern.de 

Stadt Bayreuth 
- Stadtplanungsamt - 
Luitpoldplatz 13 
95444 Bayreuth 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung  +49 (9281) 891-231 Datum 
  1-4622-BT-7857/2016 Michaela Blüml 02.09.2016 
   poststelle@wwa-ho.bayern.de  
    

Bebauungsplan Stadt  Bayreuth 
Frühzeitige Beteiligung an der Bauleitplanung nach § 4 Abs.1 
4/16 Wohn- und Geschäftspark Leuschnerstraße 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu oben genannter Bauleitplanung nehmen wir wie folgt Stellung. 

 

1. Altlastensituation 

Zu den Altlastenuntersuchungen 2009 und 2012 liegen uns keine Berichte 
vor. Eine Beurteilung der aktuellen Altlastensituation auf der Fläche des o. g. 
Bebauungsplanes ist uns daher nicht möglich. 
Bekannt ist lediglich, dass auf dem Gelände der Fa. Pöhner von 1969 bis 
1999 eine Eigenbedarfstankstelle betrieben wurde. Im Zuge der Stilllegung 
wurden die Tanks ausgebaut und stärker belasteter Boden entfernt, Teile des 
Aushubs  jedoch oberflächennah  wieder eingebaut. Sie wiesen im Mittel 
MKW-Belastungen von 277 mg/kg und PAK-Gehalte von ca. 5,6 mg/kg auf, 
Eluatuntersuchungen liegen nicht vor. Die Fläche wurde anschließend ver-
siegelt, weitere Maßnahmen waren nach damaligem Kenntnisstand nicht er-
forderlich.  
Im Zuge von eventuellen Aushubmaßnahmen sind u. E. abfallrechtlich rele-
vante Restbelastungen nicht auszuschließen. Bei einer Entsiegelung der 
Fläche empfehlen wir eine Neubewertung. 
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2. Öffentliche Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Der geplante Wohn- und Geschäftspark liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet oder 
einem wasserwirtschaftlich besonders empfindlichen Gebiet. Angaben zum Grund-
wasserstand sind uns nicht bekannt. Sofern die geplanten Tiefgaragen oder Unterge-
schosse im Grundwasser zu liegen kommen, sind diese als „weiße Wanne“ auszubil-
den. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung z.B. über Drainagen darf nicht erfol-
gen. Zur Bauausführung dürfen dann nur grundwasserverträgliche Baustoffe verwen-
det werden. Die zu verwendenden Zemente sollten eine bauaufsichtliche Zulassung 
nach DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) besitzen oder es sollte der Nachweis 
erbracht werden, dass die Eluationsfähigkeit des wasserlöslichen Chromanteils 
(Chrom-VI) den LAWA-Geringfügigkeitsschwellenwert einhält. 
 
 

3. Öffentliche Abwasserentsorgung 

Das Baugebiet ist durch den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge ordnungsgemäß zu erschließen. 
Angaben zur Art der Abwasserentsorgung werden in den Unterlagen nicht gemacht.  
 
Schmutzwasser 
 
Der zusätzliche Abfluss, sowie die zusätzlichen Frachten sind im momentan in Bear-
beitung befindlichen Generalentwässerungsplan der Stadt Bayreuth zu berücksichti-
gen. 
 
Niederschlagswasser 
 
Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich von welchen befestigten Flächen das anfal-
lende Niederschlagswasser ggf. in Gewässer eingeleitet, versickert werden oder in 
die Mischwasserkanalisation / Trennkanalisation entwässern. 
 
Entsprechend § 55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder 
direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
eingeleitet werden. Die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung der Bauflä-
chen sollte deshalb überprüft werden. Die Anbindung an das bestehende Ent-
wässerungsnetz in Form eines modifizierten Trennsystems sollte angestrebt wer-
den. 
 
Aufgrund der üblicherweise stärkeren Verschmutzung der Verkehrsflächen in Gewer-
begebieten (z. B. gewerblich genutzte Fläche im Norden) sollte das Niederschlags-
wasser von diesen dem Mischwasserkanal zugeführt werden. Niederschlagswasser 
von Dachflächen oder gering verschmutzte Flächen im Gewerbegebiet können unbe-
schadet hiervon direkt einem Gewässer zugeführt werden. 
 
Sollten bei Direkteinleitungen in Gewässer (ggf. Vorfluter oder Grundwasser) die 
Grenzen des erlaubnisfreien Gemeingebrauchs überschritten werden, ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Hierzu ist ein wasserrechtliches Verfahren mit 
Unterlagen entsprechend der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtli-
chen Verfahren erforderlich. Insbesondere möchten wir hierzu auf das Merkblatt 
DWA-M-153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. hinweisen. 

 
Die hydraulische Leistungsfähigkeit eines Gewässers bei Einleitung in dieses ist zu 
berücksichtigen.  
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4. Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Blüml 







B-Plan Nr. 4/16 „Wohn- und Geschäftspark Leuschnerstraße“ 
 
 
Telefonat am 13.09.2016 mit einem Anwohner: 
 
- Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass an der nordwestlichen Grundstücksgrenze des 
Flurstücks Nr.1639/3. ein mächtiger Eichenbaum steht. Der Eigentümer besteht nicht auf 
dessen Erhalt. 
 
 
Bayreuth, den 13.09.2016 
 
Gez. Lotze 
 
 
 










